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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Stufenplan zur Umsetzung des Ratsbeschlusses „Schulki ndbetreuung und Ganztag s-
schule“ (Nr. 2654/13) vom 24.06.2013 
 
 
 
Der Rat der Stadt Braunschweig wird gebeten zu beschließen: 
 
Zur Erreichung des im Ratsbeschluss „Schulkindbetreuung und Ganztagsschule“ (Nr. 2654/13) vom 
24.06.2013 als Zielvorgabe definierten bedarfsgerechten Ausbaus der Schulkindbetreuung bis zu 
einer Versorgungsquote von 60 % sind folgende Maßnahmen, gegliedert in einen dreistufigen Aus-
bauplan, einzuleiten. 
 
Ausgehend von 3200 Betreuungsplätzen (entspricht einer Versorgungsquote von 41,8 %), die im 
August 2014 zur Verfügung stehen,  werden hiermit in den kommenden Jahren im Bereich der 
Schulkindbetreuung rund 1300 Plätze geschaffen, so dass sich die Betreuungsquote am Ende die-
ses Ausbauprogramms mit 56,3% (entspricht 4500 Plätzen) der angestrebten Zielvorgabe von 60 % 
bzw. 4800 Betreuungsplätzen deutlich angenähert haben wird. 
 
Stufe 1  
An bereits bestehenden Offenen Ganztagsgrundschulen (OGS) werden zum Schuljahr 2015/2016 
für mindestens 60% der Schülerinnen und Schüler verbindliche Betreuungsplätze nach dem Braun-
schweiger Modell vorgehalten. 

 
Stufe 2  
In den Jahren 2015 bis 2020 erfolgt die Einrichtung von neuen Schulkindbetreuungsangeboten in 
und an Schulen bzw. die bedarfsgerechte Ausweitung bestehender Betreuungskapazitäten in und 
an Schulen sowie in bereits im Betrieb befindlichen OGSn in einem Umfang von jährlich 100 Be-
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treuungsplätzen. 
 
Stufe 3  
Ab 2016 werden weitere Grundschulen in Offene Ganztagsschulen nach dem Braunschweiger Mo-
dell umgewandelt. Vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse der zuständigen Schulgremien sind 
die Grundschulen Ilmenaustraße, Lamme, Lehndorf, Querum und Waggum vorrangig vorgesehen. 
 

Zur Umsetzung des Stufenplans werden 2015 die Personalkapazitäten zur Umsetzung der Auswei-
tung des Betreuungsangebotes in der Abteilung 51.4 um zwei halbe Stellen aufgestockt. Zu gege-
bener Zeit ist zu prüfen, ob darüber hinaus zusätzliche Personalkapazitäten in den Fachbereichen 
40 und 51 geschaffen werden müssen. 
 
Die entsprechend benötigten Haushaltsmittel werden 2015 und in den Folgejahren eingestellt. Die 
finanziellen Auswirkungen einzelner Ausbaustufen werden in der Anlage 1 in einer tabellarischen 
Übersicht aufgeführt. 
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Begründung:  
 
Die im oben genannten Ratsbeschluss vom 24.06.2013 formulierte Zielvorgabe einer 60%tigen Ver-
sorgungsquote im Bereich der Schulkindbetreuung bedeutet die Einrichtung von ca. 1600 zusätzli-
chen Betreuungsplätzen ab 2015. Dieses Ziel soll entsprechend dem Ratsbeschluss perspektivisch 
durch die flächendeckende Einführung der Offenen Ganztagsgrundschule nach dem Braunschwei-
ger Modell geschehen. 
 
Vor diesem Hintergrund stellen die vorgestellten drei Ausbaustufen einen wichtigen Schritt in Rich-
tung der Erreichung der angestrebten Versorgungskapazitäten dar. 
 
Welche Auswirkungen der ab dem kommenden Schuljahr geltende Ganztagsschulerlass mit verbes-
serter Unterrichtsversorgung und der Möglichkeit, künftig auch teilgebundene und gebundene Ganz-
tagsschulen zu führen, auf die Weiterentwicklung des Braunschweiger Modells haben wird, ist zu 
gegebener Zeit zu bewerten und kann zu Veränderungen der Beschlusslage führen. 
 
Im Einzelnen werden sich die Maßnahmen wie folgt auswirken: 
 
Zu Stufe 1 
In den folgenden bereits bestehenden bzw. beschlossenen OGSn bedarf es einer Anhebung der 
Betreuungskapazitäten zur Erreichung eines Versorgungsgrades von 60%: 
 

Schule Schü-
lerzahl 

Zielquo-
te 60% 
= Plätze 

Istquote             
= Plätze 

Fehl-
quote         

= 
Plätze 

Einzurichtende 
Gruppen n. 

Brauschweiger 
Modell 

Grundschule Altmühlstraße 336 202 160 42 
Zwei Gruppen 
à 20 Plätze 

Grundschule Am Schwarzen Berge 137 82 60 22 Eine Gruppe à 
20 Plätze 

Grundschule Bürgerstraße 234 140 132 8 Eine Gruppe à 
12 Plätze 

Grundschule Comeniusstraße 388 233 204 29 

Eine Gruppe à 
20 Plätze und 
eine Gruppe à 
12 Plätze 

Grundschule Heinrichstraße 381 229 200 29 

Eine Gruppe à 
20 Plätze und 
eine Gruppe à 
12 Plätze 

Grundschule Hohestieg 166 100 80 20 Eine Gruppe à 
20 Plätze 

 Grundschule Klint 248 149 120 29 

Eine Gruppe à 
20 Plätze und 
eine Gruppe à 
12 Plätze 

Grundschule Rheinring 192 115 80 35 

Eine Gruppe à 
20 Plätze und 
eine Gruppe à 
12 Plätze 

Insgesamt 2082 1250 1036 214 

Fünf Gruppen à 
12 Plätze und 
acht Gruppen à 
20 Plätze 

   
Orientiert an den Fördergrößen des Braunschweiger Modells werden somit 220 neue Betreuungs-
plätze geschaffen. Hierfür sind Betriebskosten in Höhe von 572.000 € pro Jahr vorzusehen (2.600 € 
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pro Platz und Jahr). Hinzu kommen pro Gruppe einmalig 5.000 € und somit insgesamt 65.000 € für 
die pädagogische Ausstattung.    
 
Zu Stufe 2  
 
Basierend auf den Erkenntnissen aus den bisherigen Umwandlungen von Grundschulen in OGSn ist 
zu erwarten, dass sich die Einführung des Ganztagsbetriebs  in den in der dritten Ausbaustufe ge-
nannten Schulen aufgrund baulicher und finanzieller Erfordernisse über einen Zeitrahmen erstre-
cken wird, der deutlich über das Jahr 2020 hinausgehen wird. 

 
Dieser Überlegung folgend wird in den Jahren 2015 bis 2020 die Einrichtung von neuen Schulkind-
betreuungsangeboten in und an Schulen bzw. die bedarfsgerechte Ausweitung bestehender Be-
treuungskapazitäten in und an Schule sowie in bereits im Betrieb befindlichen OGSn  in einem Um-
fang von jährlich 100 Betreuungsplätzen erfolgen.  
 
Die Betriebskosten hierfür belaufen sich auf zusätzlich 260.000 € pro Jahr (insgesamt also 1,56  
Mio. €).  
 
Hinzu kommen Einrichtungskosten pro Betreuungsgruppe von 40.000 €, für die pädagogische Aus-
stattung und notwendige Umbaumaßnahmen, die einmalig im Jahr der Gruppengründung anfallen, 
sofern es sich um Schulkindbetreuung in und an Schulen handelt, bzw. von 5.000 €, wenn neue 
Gruppen in bereits bestehenden OGSn eingerichtet werden.  
 
Des Weiteren  fallen bei Einrichtung neuer Betreuungsgruppen auch Kosten für die Aufstellung von 
Betreuungsraumcontainern an, da die zur Verfügung stehenden Raumressourcen in Braunschweig 
mittlerweile weitestgehend erschöpft sind. Nach aktuellem Stand sind hier ca. 120.000 € pro Contai-
ner zu veranschlagen. Bei insgesamt 600 Betreuungsplätzen ist von 30 Betreuungsgruppen auszu-
gehen. Bei einer Aufteilung dieser Gruppen in 15 neue Maßnahmen in und an Schulen (5 x 40.000 € 
sowie 10 x 120.000 €) und 15 neuen Maßnahmen in bereits bestehenden OGSn (15 x 5.000 €) sind 
1,48 Mio. € Investivmittel zu veranschlagen.  
 
Zu Stufe 3 
 
Unter Berücksichtigung der im Anhang aufgeführten Prioritäts-Kriterien (Anlage 2) sollen die folgen-
den Grundschulen 2016 sukzessive in Ganztagsschulen nach dem Braunschweiger Modell umge-
wandelt werden, sofern die weitere Entwicklung nach Inkrafttreten des Ganztagsschulerlasses dies 
weiterhin sinnvoll erscheinen lässt: 
 

- Grundschule Ilmenaustraße 
- Grundschule Lamme 
- Grundschule Lehndorf 
- Grundschule Querum 
- Grundschule Waggum 

 
Finanzmittel für eine entsprechende Vorplanung sind vorhanden. 
 
Vorbehaltlich einer detaillierten Prüfung der räumlichen und sächlichen Infrastruktur zur Umwand-
lung der genannten Schulen in Ganztagsschulen sind pro Schule Investivmittel in Höhe von bis zu 
1,5 Mio. € zu veranschlagen. Dies bedeutet eine Gesamtsumme von bis zu 7,5 Mio. €. In besonde-
ren Einzelfällen können die notwendiigen Investitionskosten auch mehr als 1,5 Mio. € betragen. 
 
Durch Einrichtung der OGS mit einem Versorgungsgrad von 60 % an den genannten Schulen kön-
nen ca. 500 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden.  
Hierfür sind Betriebskosten von insgesamt jährlich 1,3 Mio. € zu veranschlagen. Hinzu kommen Ein-
richtungskosten pro Betreuungsgruppe von 5.000 € für die pädagogische Ausstattung, die einmalig 
im Jahr der Gruppengründung anfallen.  
Bei 500 Betreuungsplätzen ist von 25 Betreuungsgruppen und somit von einer Gesamtsumme 
125.000 in diesem Bereich auszugehen. 
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Vor dem Hintergrund der tatsächlichen Realisierung der in den Ausbaustufen bis zum Jahr 2020 
beschriebenen Maßnahmen ist ein Personalbedarf in der Stelle 51.40 – Verwaltung, Kinder- und 
Jugendplatz Lenste – im Umfang einer ½ Sachbearbeiter-Stelle nach Besoldungsgruppe A 10 und in 
der Stelle 51.43 – Offene Ganztagsgrundschulen (OGS)/Schulkindbetreuung – im Umfang einer ½ 
Sozialpädagogen-Stelle nach Entgeltgruppe S 11 gegeben. Die Stellenschaffungen sind im Stellen-
plan 2015 vorzusehen. Die Sachbearbeiter-Stelle wird sukzessive in Anspruch genommen, weil der 
Aufwand erst mit der Realisierung der Betreuungsplätze entsteht. 
Ob hierüber hinaus ein weiterer Personalbedarf bei der Umsetzung des Stufenplans entsteht, wäre 
ggf. noch zu prüfen.  
 
Das Land Niedersachsen beabsichtigt – wie bereits beschrieben – zum 1. August 2014 den Erlass 
„Die Arbeit in der Ganztagsschule“ sowie den Erlass „Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung 
an den allgemein bildenden Schulen“ neu zu fassen. Danach sollen auch für alle Ganztagsschulen 
vermehrt Lehrerstellen für die Nachmittagsbetreuung in Schulen bereitgestellt werden. Es wird zu 
gegebener Zeit zu prüfen sein, ob der Stufenplan an die veränderte Landesregelung angepasst 
werden muss und sich damit der Umfang der durch die Stadt zu finanzierenden Betreuung verringert 
bzw. ob Auswirkungen dadurch auf die räumlichen Voraussetzungen  im Zusammenhang mit den 
Ganztagsschulen und der Schulkindbetreuung einhergehen. 
 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Markurth 
Erster Stadtrat 
 
Anlagen 
 





Anlage 1 
 


Übersicht zum Kapazitätsausbau sowie den damit verbundenen  Investitions- und Be-
triebskosten des dreistufigen Ausbauplans zur Erweiterung der Schulkindbetreuung 
in Braunschweig 
 
 


 Maßnahmen Kapazitäts-
erweiterung 


Investitions-
kosten 


Betriebs-
kosten 


Ausbaustufe 1 An bereits bestehenden Offenen 
Ganztagsgrundschulen (OGS) 
werden zum Schuljahr 2015/2016 
für mindestens 60% der Schüle-
rinnen und Schüler verbindliche 
Betreuungsplätze nach dem 
Braunschweiger Modell vorgehal-
ten. 


220 Plätze 65.000 €                
Einrichtungs-
pauschale 


572.000 € 
pro Jahr 
(2.600 € 
pro Platz) 


Ausbaustufe 2 2015 bis 2020 Einrichtung von 
neuen Schulkindbetreuungsange-
boten in und an Schulen bzw. die 
bedarfsgerechte Ausweitung be-
stehender Betreuungskapazitäten 
in und an Schulen sowie in bereits 
im Betrieb befindlichen OGSn in 
einem Umfang von jährlich 100 
Betreuungsplätzen. 


600 Plätze 1,88 Mio. € 260.000 € 
zusätzlich 
pro Jahr 
(2.600 € 
pro Platz). 
Am Ende 
des Zeit-
raums von 
sechs Jah-
ren werden 
somit 1,56 
Mio. € zu-
sätzliche 
Betriebs-
kosten pro 
Jahr anfal-
len. 


Ausbaustufe 3 Ab 2016 Umwandlung der Grund-
schulen Ilmenaustraße, Lamme, 
Lehndorf, Querum und Waggum in 
Offene Ganztagsschulen nach 
dem Braunschweiger Modell. 


500 Plätze 5,12 – 7,62 
Mio. € 


1,3 Mio. € 
zusätzlicher 
Betriebs-
kosten pro 
Jahr am 
Ende die-
ser Aus-
baustufe 


Ab 2015 Aufstockung der zuständigen Abteilung 51.4 um eine halbe Sozialpädagogenstelle S 11 
sowie eine halbe Verwaltungsstelle A 10 (abschließende Bewertung durch FB 10 muss noch erfol-
gen). 







Anlage 2 
 
Indikatoren für die Priorisierung des weiteren OGS-Ausbaus  
  
 


Lfd. 
Nr. 


Indikator Erläuterung 


1 
Differenz zwischen 
aktueller Platzkapazi-
tät und Zielquote 


Die Differenz zwischen der aktuellen Platzkapazität und der Ziel-
quote einer 60%tigen Versorgung mit Schulkindbetreuungsplätzen 
ist an den einzelnen Grundschulen höchst unterschiedlich. Diese 
reicht von einer, prozentual gesehen, bereits auskömmlichen Ange-
botssituation, wie an diversen bestehenden OGSn, bis zu einer 
drastischen Unterversorgung, wie in der Grundschule Lamme. 
Hier sollten Schulen wie die letztgenannte Priorität haben.   


2 Tatsächlicher Bedarf 


Unabhängig von den rechnerischen Bedarfen gibt es eine Nachfra-
gesituation vor Ort, die durchaus differieren kann. Auch hier kann 
die Grundschule Lamme beispielhaft genannt werden. Trotz der 
beschriebenen rechnerischen Bedarfe wurde dort aufgrund man-
gelnder Nachfrage  im letzten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Jahr eine kleine Betreuungsgruppe geschlossen. Für das kommen-
de Schuljahr hingegen deutet sich ein stark steigender Bedarf an, 
so dass eine Ausweitungs-Notwendigkeit sehr wahrscheinlich ist. 
Hier gilt es jeweils, die Balance zwischen angestrebter Quote und 
tatsächlicher Nachfrage zu finden. Dies sollte in Abstimmung mit 
den betreffenden Schulen und Betreuungseinrichtungen/-trägern 
erfolgen. 


3 Sozialindikatoren 
Die als maßgeblicher Indikator für den bisherigen Ausbau der OGS 
berücksichtigten sozialen Rahmenbedingen der einzelnen Schu-
leinzugsgebiete sollten auch zukünftig relevant sein.  


4 


Bereitschaft der 
Schule zur Einfüh-
rung der 
OGS/Freiwilligkeits-
prinzip 


Das in Braunschweig bestehende Prinzip der Freiwilligkeit in Bezug 
auf die Entscheidung der einzelnen Schulen für die Einführung der 
OGS soll erhalten bleiben. Es ist somit einer der entscheidenden 
Indikatoren für die Möglichkeit zur Realisierung einer OGS. 
Schulen, die sich in der Beschlussfindung zur Einrichtung der OGS 
befinden, werden aktiv und unterstützend beraten. 


5 Bauliche Aspekte 


Neben den bereits genannten Indikatoren spielt die Einschätzung 
der baulichen Voraussetzungen bzw. Notwendigkeiten für die Her-
stellung des Ganztagsbetriebs an den einzelnen Standorten eine 
entscheidende Rolle. Ist die OGS an einem Standort nur unter Auf-
bringung immenser Investitionsmittel möglich, die deutlich den 
Rahmen von 1 bis 1,5 Mio. € übersteigen, so würde dies auf die 
Umsetzungspriorität  eine nachteilige Auswirkung haben.     


6 Alternativen 


An Schulstandorten, an denen die Einrichtung einer OGS nur 
schwer zeitnah zu realisieren ist, kommt möglichen Betreuungsal-
ternativen eine große Bedeutung zu.  Es gilt zu prüfen, ob über Ein-
richtung bzw. Ausweitung von Schulkindbetreuung in und an Schu-
len Lösungen gefunden werden können, die den tatsächlichen Be-
darfen entsprechen und die Akteure vor Ort unterstützen können. 


 
 





